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wicklung“, und begrüßt insbesondere die Aufnahme des Themas der Menschenrechte von Mi-
granten;

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten
Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 62/271

Verabschiedet auf der 115. Plenarsitzung am 23. Juli 2008, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des
Resolutionsentwurfs A/62/L.46 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algeri-
en, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Belarus, Benin, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Burun-
di, Chile, China, Costa Rica, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, Fidschi, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Haiti, Indone-
sien, Irak, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien,
Kroatien, Kuba, Litauen, Malediven, Malta, Marokko, Mexiko, Moldau, Monaco, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Philippinen, Portugal, Russische Föderation, Sambia, San Marino, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen, Südafri-
ka, Swasiland, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern.

62/271. Sport als Mittel zur Förderung der Bildung, der Gesundheit, der Entwicklung
und des Friedens

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 60/9 vom 3. November 2005 und 61/10 vom 3. No-
vember 2006, in denen sie die Bedeutung des Sports als Mittel zur Begünstigung, Stärkung und
Förderung des Friedens, des Dialogs und der Verständigung zwischen Völkern und Zivilisatio-
nen unterstrich,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 62/4 vom 31. Oktober 2007, in der sie die Mit-
gliedstaaten nachdrücklich aufforderte, während der in Beijing stattfindenden Spiele der
XXIX. Olympiade die olympische Waffenruhe im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen
einzeln und gemeinsam einzuhalten,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs, in dem die von den
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, den Fonds, Programmen und Sonderorganisationen
der Vereinten Nationen und anderen Partnern durchgeführten Initiativen, die den Sport als Mit-
tel zur Förderung von Entwicklung und Frieden einsetzen, ausführlich beschrieben sind17,

unter Begrüßung der Entscheidung des Generalsekretärs, das Mandat des Sonderberaters
des Generalsekretärs für Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden zu verlängern,

sowie unter Begrüßung der Entscheidung des Sekretariats, die erforderlichen Vorkehrun-
gen für die wirksame Aufgabenwahrnehmung des Büros für Sport im Dienste von Entwicklung
und Frieden zu treffen,

ferner unter Begrüßung der Entscheidung des Generalsekretärs, einen Treuhandfonds für
Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden einzurichten,

1. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten
Tagung über die Fortschritte auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene bei der För-
derung von Politiken und bewährten Praktiken für Sport im Dienste von Entwicklung und Frie-
den Bericht zu erstatten;

2. beschließt, den Punkt „Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung“ in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/272

Verabschiedet auf der 120. Plenarsitzung am 5. September 2008, ohne Abstimmung, auf der Grund-
lage des Resolutionsentwurfs A/62/L.48, vorgelegt vom Präsidenten der Generalversammlung.

17 Siehe A/62/325 und Corr.1.


